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1. WAS IST EINE MARKTBEHERRSCHENDE
ODER MONOPOLARTIGE STELLUNG IM
MARKT?

.27Wettbewerbsrichtlinie der Capgemini-Gruppe
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Für das Verhalten von Unternehmen, die in ihrem Markt eine „marktbeherrschende Stellung“ oder eine
„monopolartige Position“ innehaben, gelten besondere Regeln.

Generell gilt, dass ein Unternehmen eine „marktbeherrschende Stellung“ oder eine „monopolartige Position“ im
Markt innehat, wenn es so marktbeherrschend ist, dass es ohne jede Rücksicht auf Wettbewerber, Kunden und
letzten Endes auch die Endverbraucher im Markt agieren kann.

Die Definition einer „marktbeherrschenden Stellung“ oder einer „monopolartigen Macht“ gilt in einem
bestimmten Markt in Bezug auf spezielle Dienstleistungen oder Produkte und für festgelegte geografische
Regionen.

Dabei ist zu beachten, dass die Definition eines „bestimmten Marktes“ in wettbewerbstechnischer Hinsicht
weit enger ausgelegt sein kann, als man vielleicht denkt. Daher ist es möglich, dass ein Unternehmen der
Gruppe als „marktbeherrschend“ oder in einer „monopolartigen Position“ in einem schmalen Marktsegment
zu betrachten ist, das nicht notwendigerweise als eigener Markt einzustufen ist – und das selbst dann, wenn
dieses Unternehmen der Gruppe sonst keine führende Rolle im gesamten IT-Dienstleistungs-Sektor dieser
Region spielt.

Auch ein 100% gesetzestreues Verhalten eines Unternehmens, das keine nennenswerte und dauerhafte
Marktmacht ausübt, kann ungesetzlich sein, wenn es im Auftrag eines anderen Unternehmens handelt,
welches solch eine Marktmacht innehat.

Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen eine marktbeherrschende oder monopolartige Position im Markt
innehat, werden die Aufsichtsbehörden auch seine „Marktmacht“ analysieren. „Marktmacht“ bezeichnet die
wirtschaftliche Macht, die ein Unternehmen in einem bestimmten Markt ausübt. Gemessen wird sie in Bezug
auf mehrere Kriterien, die von den jeweiligen Eigenschaften eines definierten Marktes abhängen. Dies sind z. B.
die Marktanteile des Unternehmens, die Möglichkeiten für neue Wettbewerber, in diesen Markt einzutreten, die
Anzahl und Stärke der anderen Wettbewerber, oder die Frage, ob das Unternehmen wichtige Werte wie Patente
oder anderes geistiges Eigentum kontrolliert. Wie Du siehst, sind Marktanteile zwar ein wichtiges Kriterium zur
Beurteilung von Marktmacht, aber nicht das einzige, da auch viele andere Faktoren die Wettbewerbssituation
beeinflussen.
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2. VERBOTENES VERHALTEN IN
EINER MARKTBEHERRSCHENDEN
ODER MONOPOLARTIGEN
MARKTPOSITION

Eine marktbeherrschende Marktposition innezuhaben oder die Vorteile einer 
Monopolstellung zu nutzen, ist prinzipiell legal. Verboten sind der Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung und das Anstreben oder die Aufrechterhaltung einer 
monopolartigen Position auf ungesetzlichem Wege. Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung oder ungesetzliches Anstreben bzw. Aufrechterhalten eines 
Monopols kann sich im Einzelnen dadurch auszeichnen, dass:

>>  Preisdumping betrieben wird, also die Praxis, eine Dienstleistung oder ein Produkt zu einem so 
niedrigen Preis anzubieten, dass andere vom Markt verdrängt werden oder potenziellen neuen 
Wettbewerbern der Einstieg in den Markt verwehrt ist.

Einem Anbieter, der im Markt einer bestimmten Dienstleistung oder Produktes über eine 
nennenswerte und dauerhafte Marktmacht verfügt, ist es nicht erlaubt, einen Wettbewerber zu 
unterbieten (oder seine Dienstleistungen oder Produkte nicht kostendeckend zu verkaufen), 
wenn er damit die Absicht verfolgt, einen oder mehrere Wettbewerber vom Markt zu drängen 
und so seine Verluste wieder auszugleichen und sogar davon zu profitieren, wenn er 
anschließend die Preise für Kunden wieder erhöht.

Im laufenden Schrift- und E-Mail-Verkehr solltest Du stets im Gedächtnis behalten, niemals 
irgendetwas zu erwähnen, das auch nur den leisesten Verdacht erwecken könnte, dass die 
Gruppe sich an irgendwelchen Dumping-Aktivitäten beteiligt (wie zum Beispiel „aggressive 
Preispolitik zur Beseitigung von Wettbewerbern“).

Der Verkauf einer Dienstleistung oder eines Produktes abhängig gemacht wird von zusätzlichen 
Bedingungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Gegenstand des eigentlichen Vetrages 
stehen (wie das „Koppeln“ oder „Bundling“ von Dienstleistungsprogrammen und Produktsorti-
menten).

Einem Anbieter, der im Markt einer bestimmten Dienstleistung oder eines bestimmten Produk-
tes über eine nennenswerte und dauerhafte Marktmacht verfügt, ist es nicht erlaubt, seine 
Kunden zu „Koppel-“ oder „Bundling“-Geschäften zu zwingen, bei denen der Erwerb eines 
Produktes oder Dienstleistung abhängig gemacht wird vom Kauf eines weiteren Angebotes. 
Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Gruppe bei einer speziellen Art von Dienstleistung 
besonders stark wäre, diese aber nur leisten würde, wenn der Kunde zusätzlich noch eine 
weitere Dienstleistung der Gruppe in Anspruch nimmt.

Koppelgeschäfte zeichnen sich dadurch aus, dass eine bestimmte Dienstleistung oder ein 
bestimmtes Produkt nur in Kombination mit dem Erwerb einer anderen Dienstleistung oder 
eines anderen Produktes angeboten wird.

Von „Bundling“ ist dann die Rede, wenn unterschiedliche Dienstleistungen oder Produkte nur im 
Paket angeboten werden und der Paketpreis im Vergleich zur Summe der Einzelpr ise einen 
deutlichen Rabatt darstellt.

„Koppel“- oder „Bundling“-Geschäfte können unter bestimmten Voraussetzungen legal sein – 
aber nur, wenn der Verkäufer über keine nennenswerte und nachhaltige Marktmacht bei den 
jeweiligen Dienstleistungen oder Produkten verfügt, die den Käufer dazu zwingt das gesamte 
Paket zu erwerben, auch wenn er nur einen bestimmten Bestandteil davon kaufen möchte.

Bei gleichartigen Leistungen von Lieferanten oder für Kunden unterschiedliche kommerzielle 
Konditionen zum Tragen kommen und diese dadurch Wettbewerbsnachteile erleiden. 

Ein Anbieter einer bestimmten Dienstleistung oder eines Produktes mit nennenswerter und 
dauerhafter Marktmacht darf Kunden in vergleichbaren Positionen hinsichtlich der Preise oder 
anderer Geschäftsbedingungen nicht benachteiligen. Unterschiedliche Preise oder Geschäftsbe-
dingungen dürfen Kunden derselben Kategorie nur gemacht werden, wenn die unterschiedliche 
Preisgestaltung objektiv nachvollziehbar ist (z. B. durch Rabatte für einen Kunden, der eine 
zusätzliche Dienstleistung anbietet oder ein bestimmtes Volumen an Aufträgen repräsentiert).

 

>>
  

 

  

  

>>
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Bitte beachte, dass in bestimmten Ländern ein Verkäufer selbst ohne nennenswerte und dauerhafte
Marktmacht bei einem bestimmten Service oder Produkt innerhalb ähnlich gelagerter Kundengruppen
keine Preisunterschiede machen darf. Dies ist dann der Fall, wenn ein niedrigerer Preis dem bevorzugten
Kunden beim Weiterverkauf der Dienstleistung oder des Produktes einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
dem benachteiligten Kunden verschaffen könnte.

Unter bestimmten Umständen kann es auch für einen Kunden strafbar sein, wissentlich einen
benachteiligenden Preis zu unterbieten.

Dienstleistungen, Produkte, Märkte oder die technische Entwicklung zum Nachteil von Kunden und/oder
Verbrauchern eingeschränkt oder begrenzt werden.

Einem Anbieter, der im Markt einer bestimmten Dienstleistung oder eines bestimmten Produktes über eine
nennenswerte und dauerhafte Marktmacht verfügt, ist es nicht erlaubt, die Zusammenarbeit mit einem
potenziellen oder aktuellen Lieferanten, Allianz- oder anderem Geschäftspartner oder Kunden im Bereich
dieser Dienstleistungen oder Produkte abzulehnen.

Kommt es doch einmal vor, dass Du es ablehnst, mit jemandem ein Geschäft abzuschließen, solltest Du
sicher gehen, dass Dein Vorgehen von einem dieser legitimen Gründe gedeckt ist: Entweder ist das Produkt
oder der Service nicht verfügbar oder nicht geeignet, oder der Preis oder die Vertragsbedingungen sind
nicht angemessen (entspricht also nicht dem marktüblichen für diese Kundengruppe) oder die Bonität des
Kunden spricht gegen einen Geschäftsabschluss.

„Geschäfte auf Gegenseitigkeit“ eingegangen werden. Dieser Begriff bezeichnet die Praxis, einen Kauf
davon abhängig zu machen, dass der Verkäufer auch beim Käufer etwas kauft. In manchen Ländern können
Geschäfte auf Gegenseitigkeit, auch „Gegengeschäfte“ genannt, gegen das Wettbewerbsgesetz verstoßen.
Es ist erklärte Geschäftspolitik der Gruppe, sämtliche Produkte und Dienstleistungen auf der Basis von Preis,
Qualität, Vertragsbedingungen und Zuverlässigkeit des Anbieters auszuwählen. Deshalb lehnt die Gruppe
Geschäfte auf Gegenseitigkeit ab. Unter besonderen Umständen kann ein solches Vorgehen allerdings
auch akzeptabel sein – allerdings nur solange es nicht unter Zwang geschieht und den Lieferanten nicht
damit gedroht wird, dass sie anderenfalls keine Geschäfte mehr mit der Gruppe machen können. Auf jeden
Fall bedürfen Geschäfte auf Gegenseitigkeit immer der vorherigen Genehmigung durch eine Rechtsabteilung
der Gruppe.
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DO’S & DON’TS

Zusammengefasst:

DU SOLLTEST NICHT einen Mitbewerber im Preis unterbieten oder einen nicht kostendeckenden Preis 
anbieten, um ihn aus dem Markt zu verdrängen.

DU SOLLTEST Rücksprache mit einer Rechtsabteilung der Gruppe halten, wenn Du Dir bei der Preisbildung 
unsicher bist (inklusive Nachlässe und Rabatte für Kunden).

DU SOLLTEST Deine Lieferanten, Allianz- oder andere Geschäftspartner und Kunden nach objektiven und 
nachvollziehbaren Geschäftsbedingungen auswählen.

DU SOLLTEST NICHT und auf keinen Fall Deine Lieferanten oder Allianz- oder andere Geschäftspartner nach 
den Preisen fragen, die Sie Wettbewerbern anbieten oder zahlen.

Wenn Du denkst, dass die Gruppe bei einer bestimmten Dienstleistung oder Produkt einen wesentlichen 
Marktanteil hat oder eine erhebliche Marktmacht ausübt, gilt:

DU SOLLTEST Dich mit einer Rechtsabteilung der Gruppe beraten, bevor Du:
ausdrücklich oder stillschweigend irgendeine Vereinbarung eingehst, die „Koppel“- oder 
„Bundling“-Geschäfte umfasst;
es ablehnst, ein Angebot zu machen oder eine Bestellung zu tätigen;
für Kunden derselben Klasse oder Kategorie unterschiedliche Preise oder Geschäftsbedingungen festlegst.

 

—

  

—

  

—

  



Über Capgemini

Capgemini ist einer der weltweit führenden Partner für Unternehmen bei der Steuerung und 
Transformation ihres Geschäfts durch den Einsatz von Technologie. Die Gruppe ist jeden Tag durch 
ihren Purpose angetrieben, die Entfaltung des menschlichen Potenzials durch Technologie zu 
fördern – für eine integrative und nachhaltige Zukunft. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste 
und diverse Organisation mit einem Team von 290.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast 50 
Ländern. Eine über 50-jährige Unternehmensgeschichte und tiefgehendes Branchen-Know-how sind 
ausschlaggebend dafür, dass Kunden Capgemini das gesamte Spektrum ihrer Geschäftsanforderungen 
anvertrauen – von Strategie und Design bis hin zum Geschäftsbetrieb. Dabei setzt das Unternehmen 
auf die sich schnell weiterentwickelnden Innovationen in den Bereichen Cloud, Data, KI, Konnektivität, 
Software, Digital Engineering und Plattformen. Der Umsatz der Gruppe lag im Jahr 2020 bei 16 
Milliarden Euro.
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